
e) dem Rechte auf gewisse Strafgelder we-
gen Beschadigung der Wehre bey der Floße.

Daß die Activa unter a. b. und c., mit

ihrer etwaigen Vermehrung im Jahre 1820.
zu der Haupt- Landschafftskasse übergehen,
ist ganz unbedenklich, in so fern der getreue

Landtag sich nicht bestimmen sollte, den Vor-
schuß an die Thorhauskasse, weil hier

eine Kasse, welche größtentheils Landeskasse
ist, der andern Landeskasse schuldet und den

Vorschuß an die Stadt-Pflasterkasse,

weil solches, bey der bestehenden Einrichtung,
ebenfalls nicht die Unterstützung einer Orts-
kasse seyn, sondern der Straßenbaukasse zu
Gute kommen würde, ganz zu streichen.

Dagegen werden die Wiesen= und Holz-
flecke — deren Verußerung um deswillen

nicht räthlich ist, weil sse auch Materialien
zum Uferbaue felbst geben — wobl forthin

bey der Landes-Direction adminittrirt und

die Strafgelder unter c. als Polizey-Stra-

fen ebenfalls bey der Landes-DOirection ver-

rechnet werden müssen.
Der getreue Landtag wird bey diesen

Antrágen es nicht übersehen, daß das Ver-

mögen der Wasser= und Uferbaukasse keines-
wegs allein durch Beyträge aus den land-

schafftlichen Kassen, sondern in seinem er-

sten Stock aus Beyträgen Großherzoglicher
Kammer gewonnen worden ist, daß folglich,
streng genommen, bey Aufhebung der Kasse
und Einziehung des Vermögens auch Groß-
herzogliche Kammer um so gerechtere An-

sprüche sormiren könnte, als die neuen ge-

setzlichen Bestimmungen über den Uferbau,
welche in Antrag gebracht worden sind, auch
ihr manche Last zubringen werden.

5) Sollen, wie der Landtag gewünscht
hat, die Besitzer der an die User anliegen-

den Grundstucke, bey Uferbauen mehr in
Anspruch genommen werden, als bieher, soll

eben dadurch die Aufi#ebung der Wasser-

und Uferbaukassen unbedenklich erscheinen, so
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macht sich eine gesetzliche Bestimmung über
die zwey Fragen: welche Bauesind Sache
des Staats oder dessen, welchen sonst an

dem Flusse, oder Bache das Eigenthums-
recht zusteht? und: in welchem Verhaltnisse
sind jene Grundstücksbesitzer zu den Kosten

beyzuziehen? dringend nothwendig. Se. K.
H.,der Großherzog, haben in dieser Ueber-
zeugung von der hiesigen Landesregierung

den ersten Entwurf zu einem Gesetze über

diesen Gegenstand bearbeiten und solchen
weiter von der Landesregicrung in Eisenach

begutachten lassen. Auf höchsten Befehl
werden die darüber ergangenen Akten dem

getreuen Landtage mitgetheilt, damit auch
dieser sich in der Sache erkléren und hier-

durch noch während seines dermaligen Zu-
sammenseyns, die endliche Redaktion des

Gesetzes möglich machen könne. 1c.
Das Staats-Ministerium.

Beylage T7T. 5.

Unterthänigste Erkldrungsschrife
vom i7ten April 1821.

auf das höchste Decret vom 2östen
Januar 1821., die Wasser-und Ufer-

baukassen betr.

Ihro K. H. spricht der getreue Landtag
seinen ehrfurchtsvollsten Dank aus, für die
ihm mittelst höchsten Dekretes vom zösten
Januar d. J. bekannt gewordene landes-

fürstliche Genehmigung, daß die hier und in
Eisenach bestandenen Uferbaukassen, als für
sich bestehende Kassen, gänzlich eingezogen
worden. Wenn er hierben

1) was die Eisenachische Kasse betrifft,
nach der bereits erfolgten höchsten Verfü-
gung über den baaren Vorrath bey selbiger,
die definitive Verausgabung eines daraus

geleisteten Vorschusses von 212 rthlr. 12 gr.
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zu einem Uferbau an der Ulster, genehmigt,

wegen der dem Hebammen-InstitutezuEisenach
vorgeschossenen 956 rthlr. 12 gr. 41 pf.
aber seine Zustimmung ertheilt, daß diese
Summe der genannten wohlthätigen Anstalt.
ganz überlassen werde; wenn er

2) hinsichtlich der Weimar = Jenaischen

Wasser= und Uferbaukasse sich bepfällig er-
klärt, daß die der Jenaischen Thorhäuser-
Kasse vorgeschossenen Zoo rthlr. vom isten
Januar des laufenden Jahres an nicht wei-

ter verzinßt, vielmehr gänzlich gestrichen
werden; so darf er mit Zuversicht auf die

höchste Genehmigung J. K. H. rechnen, daß
alle übrigen Activ -Forderungen der zuletzt

genannten Kasse, so wie der sich ergebene
baare Vorrath zu Ende des Jahres 182.,

der Haupt-Landschafftskasse uberwiesen worden,
indem ein etwaiger Anspruch der Großher=

zoglichen Kammer an jenem Bestande um

so weniger eintreten könnte, als derselben
seit der Fundirung jener besondern Kassen
aus landschafftlichen Nitteln, manche Aus-

gabe mag erspart worden seyn, welche au-
ßerdem ihr, als Eigenthümerin des Flusses,

zugekommen seyn dürfte.
Gegen die Ueberweisung der der uUfer-

baukasse biher zuständigen Wiesen und Holz-
flecken, so wie der wegen Beschäbigung durch
die Flöße zu erhebenden Strafen an die

Landes-Polizeybehörde, hat der getreue
Landtag nichts zu erinnern, unter der Vor-
aussetzung, daß die auf jenen Flecken zu
gewinnenden Materialien zu den in der Nähe

nothigen Bauen gegen Bezahlung überlassen
werden.

Wenn auf solche Weise vom Anfange
des laufenden Jahres an eine besondere

Wasser = und Uferbaukasse ferner nicht mehr

besteht, so muß es allerdings für sehr nüt-
lich anerkannt werden, daß über die Ver-

bindlichkeit, die nöthigen Wasser= und Ufer-
baue zu bestreiten, gesehliche Bestimmungen

eintreten. Dem getreuen Kandtage hat der
zu dem Ende bearbeitete Entwurf sehe
zweckmäßig erschienen, die in selbigem auf-
gestellten Grundsätze entsprechen durchgehends
seinen Ansichten und von den dagegen ia

den Akten verliegenden Erinnerungen haben
ihn nur die beyden Paragraphen 5. und

15. zu den ebrerbietigsten Anträgen bestimmt:

1I) daß dem anliegenden Grundstücksbe-
sitber, welchem ein Bau ganz oder zum

Theil obliegt, nachgelassen werde, das gan-
e betreffende Grundstück aufzugeben und
aich dadurch von jener Verbindlichkeit zu be-
freyen, und daß in solchem Falle und wenn

Niemand sich zu Uebernahme des Grund-
stückes mit dieser Verbindlichkeit freywillig
versteht, die Gemeinde, in deren Flur das-
selbe liegt, eintreten müsse;

2) daß nicht durch die, zur Leitung und
zur Aufsicht beym Baue, in Vorschlag ge-
brachten doppelten Behörden, den betressen-
den Grundstüucksbesitzern ein größerer Auf-

wand erwachse, sondern hierbey die moglid-·
ste Einfachheit beobachtet werde.

Alle übrigen nach den Akten gemachten
Erinnerungen bleiben wohl mit Recht zu
etwaiger Berücksichtigung bey der definitiven

Redaction ausgesetzt; höchst wüänschenswerth
aber ist es, daß auch noch einige nahere
Bestimmungen uber Alluvionen und uber die

Verhinderungen der bey selbigen haufig ein-
tretenden Nachtheile, mit Zuziehung des
einen oder des andern Landraths festgestellt,
und in dem Gesetze ausgenommen worden. "

Wenn endlich der getreue Landtag den
höchsten Antrag: daß für den Wasser= und

Uferbau überhaupt eine gewisse Summe im
Etat der Landschafftskasse ausgesetzt werde

ebrerbietigst ablehnt und sich deshalb auf
seine frühere im Jahre 1819. abgegebene
Erklárung zu beziehen wagt; so geschiehe
dieses in der festen Ueberzeugung, das jede
kleinere Summe, in Sciehung; auls *



Ganze, eine unnothige, jede großere Summe
aber, eine fur alle nicht zunachst dadurch
begünstigten Steuerpflichtigen unbillige und in
keinem Verhältnisse mit den Kräften der

Kasse stehende Ausgabe seyn würde. Ihro
K. H. bittet er ehrfurchtsvoll, dieser Ansicht
die höchste Zustimmung nicht zu versagen
und indem er sämmtliche in dieser Angele-

genheit ihm zugekommenen Akten wieder bey-
schließt, wiederholt er die Versicherung sei-
ner tiefsten Verehrung und unwandelbaren
Treue.

Der getreue Landtag.

Beylage2.5.

Höchstes Deceret
vom #ten April 182#1#

Die Dismembration der geschlosse-
nen Bauergüther betreffend.

Nach der ständischen Erklärungsschrift v.
29sten v. M., hat der dem getreuen Landtag
vorgelegte Gesetzesentwurf über die Dismem=
bration der geschlossenen Bauergüther nur

theilweise die Zustimmung der Mehrheit der

Abgeordneten erhalten und es sind hinsichk-
lich mehrerer Bestimmungen desselben, neue,
abweichende Vorschläge gethan worden.

Da hierbey verschiedene nothwendige Fra-
gen unerörtert geblieben sind, deren gleichzei-
tige Entscheidung unerláßlich ist, z. B. wo-
durch das Widerspruchsrecht der Gemeinde,
der Steuerkasse, des Lehns-Frohne= und Erb-

zinsherrn bey vorhabender Zerschlagung ei-
nes Bauerguthes bedingt sey?: wie weit die-

ses Recht in seinem Gebrauche und Erfolge
gehen solle? so wird die Entwerfung eines
neuen Gesetzes nöthig, welches von neuem

der verfassungsmäßigen Erklérung des Land-
tags bedarf.

Daher wollen Se. Königl. Hoheit, der
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Großherzog, diese Angelegenheit, nach weite-
rer Bearbeitung, der nächsten ordentlichen
Landtagsversammlung, zur definitiven Erklä-

rung vorlegen, und einstweilen, in dieser Hin-
sicht, Alles bey dem Bisherigen bewenden
lassen. 2c.

Das Staats-Ministerium.

Beylage A. ö.

Hoöchstes Deeret
vom öten April 1821.

Die angeblich noch unvergüteten
älteren Kriegsforderungen der Un-

terthanen in einigen neuen Landes-

theilen betreffend.

Der getreue Landtag verwendet sich, mite-
telst unterthänigen Vortrags vom Zlsten
März, für das Gesuch der Unterthanen in

den ehemals Hessischen, Erfurt=Blanken-
hapnischen und reichsritterschaftlichen Landes-
theilen, um Vergütung für diejenigen Kriegs-
leistungen und Lieferungen, welche sie vor

ihrer Vereinigung mit dem Großherzogthume
gethan haben.

Se. Königl. Hoheit, der Großherzog, wol-
len diese Forderungen näher untersuchen und
deshalb, wenn es nach Lage der Sache mit

Wahrscheinlichkeit einigen Erfolges geschehen
kann, bey den betreffenden auswärtigen Re-
gierungen die geeigneten Schritte thun las-
sen; das unterzeichnete Staats-Ministerium
aber ist gnäádigst angewiesen, dem getreuen
Landtag hiervon vorlaufig Nachricht zu er-
theilen.

Das Staats-Ministerium.
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